
Richtlinien zur Reservation und Abgabe von GA-
Gemeindetageskarten  

 

1. Präambel 

Die Einwohnergemeinde der Stadt Solothurn stellt ihren Einwohnerinnen und Ein-
wohnern vier GA-Tageskarten für die 2. Klasse zur Verfügung. Diese bestehen aus je 
365 vordatierten Tageskarten. Mit einer GA-Tageskarte der SBB kann während eines 
ganzen Tages zu einem günstigen Preis die Schweiz bereist werden. Das Billett gilt 
in der 2. Klasse für das gesamte Streckennetz der SBB. Es ist kein zusätzliches 
Halbtaxabo erforderlich. Die Tageskarte gilt auch für die meisten Schifffahrtslinien, 
für Nahverkehrsmittel (Bus/Tram) und vereinzelt auch für Privat- und Bergbahnen. 
Broschüren mit detaillierten Angaben sind bei der Abgabestelle und an den Bahn-
schaltern erhältlich. 

2. Bezugsberechtigung 

Bezugsberechtigt sind alle Einwohnerinnen und Einwohner der Gemeinde Solothurn. 
Massgebend ist der zivilrechtliche Wohnsitz. Pro Person ist das Benützungsrecht 
grundsätzlich auf zwei Tage pro Monat beschränkt. 

3. Reservationen 

Reservationen können entweder im Internet unter www.stadt-solothurn.ch oder wäh-
rend der Öffnungszeiten telefonisch oder persönlich im Büro von Region Solothurn 
Tourismus (032 626 46 46) vorgenommen werden. Reservationen werden frühestens 
3 Monate vor dem Reisedatum entgegengenommen.  

4. Bezug 

Die GA-Tageskarten können bei Region Solothurn Tourismus (Hauptgasse 69, 4500 
Solothurn) während den Öffnungszeiten bezogen werden. 

Die reservierten GA-Tageskarten müssen spätestens einen Werktag vor Reisebeginn 
am Schalter von Region Solothurn Tourismus bezogen werden. Es erfolgt keine 
Postzustellung. Die Abgabestelle ist berechtigt, einen Personalausweis zu verlangen.  

5. Verhinderung 

Ein Umtausch einer gekauften GA-Tageskarte oder eine Rückerstattung des Kauf-
preises ist ausgeschlossen. Für reservierte, aber nicht bezogene GA-Tageskarten ist 
der volle Preis zu bezahlen. 

6. Tarif 

Ab 1. Januar 2011 kostet jede GA-Tageskarte der Gemeinde Solothurn CHF 40.--1). 
Der Betrag ist beim Bezug der Karte zu entrichten; es wird nur Bargeld in CHF ak-
zeptiert. 

 

Genehmigt von der GRK: 5. Juli 2007  

1) Preiserhöhung beschlossen: GRK vom 18. August 2010 


